
4. Ileiblatt Beiblatt zur Parlamentskorrespondenz 23. Jänner 1957 

A UM !.r a. g e 

der, Abg.Dr .• G red 1 er; K a n d u' t s c hund Gemossen 

an den Bundesminister für Han.del und Wiederaufbau, 

betreffend Gesetzwidrigkeit der S~rassenpO}izeiOrdnunf. 

-.-.-.-
Die unterzeiöhnet~m Abgeordneten richten das Augenmerk des Herrn 

Bu~desminister für Handel und Wiederaufbau auf den Umstand, dass mehrere 

Bestimmungen der Gtrassenp'olizeiordnung, BGBle Nr. 59/1947, jeder gesetz­

lichen Grundlage entbehren, da sie durch daR strassenpol~zeigesetz 1946 

nicht ge9.-eckt sind. Dies gilt besonders von den §§ 82 bis 86 Strassenpoli­

zeiordnung. Das e.trassenpolizeigesetz 1946 leidet von vornherein daran, 

dass es den Begriff der Strassenpolizei zu' w'ei t ausdehnt und Strassenvor­

wal tungsangelegenhci ten mitregelt. Dies ist nicht nur get;letzes-, son,dern 

zum Teil sogar verfassungswidrig, da solche Agenden verfassungsmässig den 

Gem~inden ,zur Regelung ttbertragen sind (Art. 12() Abs. 3 B-VG, und ,Art. V 

Reichsgem9~ndogesetz 1862). Die Strassonpolfzeiordnung greift in Kompeten­

zen ein, die dem selb stän.digen Vlirkungskreis der Gemeindem zugehören und 
, , 

ohne Verfassungsä~derung djesen nicht weggenommen werden können. 

Die §§ 85 und 86 sind gesetzeswidrig, da sie keine Angelegenheiten 

des Verkehrs regeln. Sowohl d,d.e Strassenpolizeiordnung als auch das Stras­

senpolizeigesetztragon die typischen Merkmale e:iLnes Provisoriums al!ll. sich, 

was sich 'auch aus demseinerzei tige'CI. Vorlagebericht der Bundesregie rung zu 

Q,iesem Gesetz ergibt. 2)ie in das Strasse,npolizeigesetz eingebaute Verfas­

sungsbestimmung ist geeignet, dRs Gebäude der Bundesverfassung zu stören, 

die Übergangsbestimmungen des Strassenpolizeigesetzes sind kompliziert und 
, 

undstttlioh •. Strassenpolizeiliche Vorschriften müssen j ~doch kur'z und klar 

gefasst sein, sodass sie l~ioht von jedermann verstanden und gekannt werde~ 

können. 

Die unterzeichnetemt l~bgeordneten lenken ferner das Augenmerk des Herrn' 

Bundesministers auf die gesetzes- und verfassungswidrige' Praxis der stras­

senpolizeibehörden bezüglich der Handhabung.der Bestimmungen des §ll Abs.3 

Strassenpolizeigesetz bzw. § 12 Strassenpolizeiordnung. Diese Bestimmun­

gen rege ln 'die Benützung vor~ Strassengrund zu anderen als Verkehrs zwecken, 

z. B. der Werbung. DRs Strassenpolizeigesetz erklärt dabeia~sdrücklich, 

d~ss eine Bew:iLlligung im Sinne des Gesetzes nur für Llgew~rbliche Zwecke", 

z .B. "Wirtschaftswerbung" ,'nöt~_g SEil i , hingegen nicht,"fe Volksversammlun­

gen, Versammlung(;jn unter freiem Himmel". Die Strassenpolizeibehörden ve:--' 
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langen nun zum Betrieb eines Lautsprecherwag~ns zu Zwecken der politischen 

Werbung, (Wahlwerbung z. B.) die Einholung einer solchen Bewilligung und 

bestrafen auch Fahrer solcher Propagandawagen, die nicht im Beeitze dieser 

strassenpolizeibehördlichen Bewilligung sind. Diese ganze- Praxis i,at nicht 

nur durch das Gesetz bzw. die strassenpolizeiordnung nicht gedeckt, son­

dern auch verfassungswidrig, weil sie geeignet ist, das verfassungsgesetz­

lich geschützte Recht der freien Meinungsäusserung einzuschränken. Die 

strassenpolizeibehörden hahen es ja bei Fortsetzung dieser Praxis in der 

Hand, die Wiedergahe von Versammlungsreden durch Lautsprecherwagen ZU 

unterbinden, was' einer Unterbindung der Wahlwerbung gleichkäm~, ein Um-. ) . 

stand, den der Verfassungsgericht shof wiederholt als Grund zur Aufhebung 

von Wahlen benützt hat. 

Die unterzeichneten .t..bgeordneten fr~gen 

minister 'für Handel und Wiederaufbau: 

daher den Herrn Bundes-

1.) Ist der Herr Bundesminister bereit, unverzüglic~ alle. durch den 

Wortlaut dSfJ strassenpolize~gesetzes nicht ausd,rücklich gede"kten Bestim­

m~ngen der strassenpolizeiordnung aufzuheben? 

2.) Ist der Herr Bundesminister ferner bereit, unverzüglich dem lichen 

Hause den Entwurf eines neuen strassenpolizeigesetzes vorzulegen, der die 

verfassungsmässigen Rechte und ZURtän~igkeiten der Länder und Gemeinden auf 
, 

deru Gehiete des strassenpolizeiwesens ehest wiederherstellt? 

3.) Ist der Herr Bundesminister schiiess lich bereit ,unverzü~lich 
I 

durch Abänderung des Wortlautes der strassenpolizeiordnung in völli€ nn-

zweifelhafter W3ise festzulegen, dass ein~ Bewilligung gemäss § 11 Zeile 3 

Str.Po1Ges. nur die wirtschaftliche Werbung, keinesfalls aber politische 

und damit Wahlwerbungen betrifft? 

- .. -.-.-
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